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(54) Bezeichnung: Chirurgisches Handgerät sowie eine Schutzeinrichtung

(57) Zusammenfassung: Ein chirurgisches Handgerät, ins-
besondere zur Anwendung in der Oralchirurgie, mit einem
rotierbaren Werkzeug (2), wobei ein Kopf (4) des Werkzeugs
(2) als Hohlzylinder ausgebildet ist und wobei an einem dis-
talen Rand (3) des Kopfes (4) ein Wirkbereich (5), insbe-
sondere zur spanenden Bearbeitung von Knochen, angeord-
net ist, dadurch gekennzeichnet, dass eine Schutzeinrich-
tung (1) angeordnet ist, die den distalen Rand (3) des Werk-
zeugs (2) teilweise umgibt und sich in Axialrichtung teilweise
über den distalen Rand (3) hinweg erstreckt, so dass ledig-
lich ein Kreisbogen (6) des distalen Randes (3) als Wirkbe-
reich (5) dient. Des Weiteren ist eine Schutzeinrichtung (1)
mit einem Verbindungselement zur lösbaren Befestigung an
einem chirurgischen Handgerät, insbesondere zur Anwen-
dung in der Oralchirurgie, wobei die Schutzeinrichtung (1)
im mit dem Handgerät verbundenen Zustand einen distalen
Rand (3) eines mit dem chirurgischen Handgerät verbunde-
nen Werkzeugs (2) teilweise umgibt und sich in Axialrichtung
teilweise über den distalen Rand (3) hinweg erstreckt, so
dass lediglich ein Kreisbogen (6) des distalen Randes (3) als
Wirkbereich (5), insbesondere zur spanenden Bearbeitung
von Knochen, dient, beansprucht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Hand-
gerät, insbesondere zur Anwendung in der Oralchir-
urgie, mit einem rotierbaren Werkzeug, wobei ein
Kopf des Werkzeugs als Hohlzylinder ausgebildet ist
und wobei an einem distalen Rand des Kopfes ein
Wirkbereich, insbesondere zur spanenden Bearbei-
tung von Knochen, angeordnet ist. Des Weiteren be-
trifft die Erfindung eine Schutzeinrichtung, mit einem
Verbindungselement zur lösbaren Befestigung an ei-
nem chirurgischen Handgerät, insbesondere zur An-
wendung in der Oralchirurgie.

[0002] Chirurgisch tätige Zahnärzte, Oralchirurgen
und Kieferchirurgen stehen häufig vor der Herausfor-
derung, dass durch Knochenatrophie, durch Unfälle,
durch Parodontitis oder durch Zahnextraktion Kno-
chen in der Mundhöhle verloren gegangen ist.

[0003] Wenn Zahnimplantate zum Einsatz neuer
Zähne geplant werden, so ist es wichtig, dass diese
Knochendefizite vorher oder simultan mit der Implan-
tatsetzung aufgebaut werden, damit die Zahnimplan-
tate wieder ein neues Fundament und eine stabile
Abstützung im Knochen haben.

[0004] Autologer, patienteneigener Knochen gilt da-
bei nach wie vor als Goldstandard bei knochenauf-
bauenden Eingriffen. Dies liegt an den Eigenschaften
des Knochens, da autologer Knochen sowohl osteo-
gene, osteoinduktive sowie osteokonduktive Eigen-
schaften miteinander vereint. Das bedeutet, der Kno-
chen hat die Potenz, eigenes Knochengewebe zu bil-
den, Gefäße zu bilden und wirkt zudem als Leitstruk-
tur für neu gebildeten Knochen. Knochenersatzmate-
rial hat im Gegensatz zu autologem Knochen keine
biologische Potenz und wirkt lediglich osteokonduk-
tiv, das heißt, es wirkt auch als Leitschiene.

[0005] Beim Arbeiten mit autologem Knochen sind
verschiedene Verfahren vorbekannt. Bei größeren
Knochendefiziten bieten sich als zweite intraora-
le Entnahmestelle grundsätzlich zahnlose Knochen-
areale an, alternativ der Tuber maxillae, die Spina
nasalis anterior, der Gaumen, der Bereich der Kie-
ferhöhlenwand im Oberkiefer oder aber der Unterkie-
fer, da dieser eher kortikaler Natur ist und die Kno-
chenqualität als sehr gut und stabil gilt. Im Unterkiefer
gibt es verschiedene Knochenentnahmestellen, so
beispielsweise wiederum zahnlose Areale, das Kinn
oder den retromolare Bereich.

[0006] Die Knochenentnahme kann hierbei mit ver-
schiedenen Instrumenten erfolgen. Das Konzept der
Knochenentnahme ist dabei meist ähnlich.

[0007] Entweder werden mit einer sogenannten Lin-
demannfräse oder mit einem Piezosurgerygerät oder
aber mit einer kleinen Säge drei bis vier Sollbruchstel-

len geschaffen und der Block im Nachhinein mit ei-
nem Meisel oder einem anderen Instrument heraus-
gebrochen. Dabei ist nachteilig, dass bei einer Kno-
chenentnahme mehr oder weniger große Gewaltan-
wendung auf den Kiefer nötig ist. Daher wird die-
ser Eingriff teilweise vom Arzt gescheut, auch aus
dem Grund, da dieses Heraushämmern bzw. -bre-
chen des Knochenblockes aus der jeweiligen Region
auch für den Patienten unangenehm ist.

[0008] Zahnärzte sind aufgrund Ihres Berufes rotie-
rende Instrumente und Bohrer gewohnt. So hat sich
auch die sogenannte Trepanfräse etabliert, die an ein
Handstück angesteckt wird und einen Kopf aufweist,
der als Hohlzylinder ausgebildet ist. An dem distalen
Rand des Kopfes sind Zähne zur spanenden Bearbei-
tung des Knochens ausgebildet. Trepanfräsen wer-
den beispielsweise zur Implantatbettaufbereitung ge-
nutzt und weisen einen Durchmesser von ca. 3 mm
bis 4 mm auf. Mit Hilfe dieser Fräsen werden äußerst
kleine und schmale Bohrzylinder entnommen, die nur
bedingt zum Knochenaufbau geeignet sind.

[0009] Bei den voranstehend genannten Vorrich-
tungen müssen zur Knochenentnahme ca. drei bis
vier Schnitte bzw. Sollbruchstellen angelegt wer-
den, um das benötigte Knochenstück zu erhalten.
Dies bedingt eine starke Belastung für den Patienten
und erfordert großes handwerkliches Geschick durch
den Operateur. Insbesondere ist dabei zu beachten,
dass das umliegende Weichgebewebe, beispielswei-
se Wange oder Lippe, durch das chirurgische Werk-
zeug nicht verletzt wird.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, ein chirurgisches Handgerät der
eingangs genannten Art derart auszugestalten und
weiterzubilden, dass mit konstruktiv einfachen Mitteln
eine zuverlässige und für den Patienten schonende
Knochenentnahme möglich ist.

[0011] Erfindungsgemäß wird die voranstehende
Aufgabe durch die Merkmale des Anspruches 1 ge-
löst. Danach ist das in Rede stehende chirurgi-
sche Handgerät dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Schutzeinrichtung angeordnet ist, die den dista-
len Rand des Werkzeugs teilweise umgibt und sich
in Axialrichtung teilweise über den distalen Rand hin-
weg erstreckt, so dass lediglich ein Kreisbogen des
distalen Randes als Wirkbereich dient.

[0012] In erfindungsgemäßer Weise ist zunächst er-
kannt worden, dass sich entgegen eines Vorurteils
der Fachwelt ein Werkzeug mit einem als Hohlzylin-
der ausgebildeten Kopf, der einen Wirkbereich zur
spanenden Bearbeitung von Knochen aufweist, nicht
nur zur Entnahme von kleinen Bohrzylindern eignet.
Vielmehr lässt sich ein entsprechend ausgebildetes
Werkzeug dazu nutzen, das benötigte Knochenstück
bzw. Knochensegment aus dem Knochen „herauszu-
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schälen“. In weiter erfindungsgemäßer Weise ist da-
bei erkannt worden, dass durch die Anordnung einer
Schutzeinrichtung, die den Kopf des Werkzeugs, ins-
besondere radial bzw. in Umfangsrichtung, teilweise
umgibt und sich in Axialrichtung teilweise über den
distalen Rand hinweg erstreckt, lediglich ein Kreisbo-
gen des distalen Randes des Kopfes mit dem Kno-
chen in Kontakt bringbar ist und somit als effekti-
ver Wirkbereich dient. Durch diese konstruktive Maß-
nahme ist es dem Operateur möglich, ein etwa halb-
mondförmiges Knochenstück aus dem Kochen ab-
zuschälen, das für den Knochenaufbau verwendbar
ist. Im Gegensatz zu den aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Instrumenten bzw. Werkzeugen müs-
sen keine drei bis vier Schnitte bzw. Sollbruchstel-
len angelegt werden. Es entsteht vielmehr lediglich
eine einzige Sollbruchstelle, ein Heraushämmern des
Knochens ist nicht notwendig. Der entstehende Block
ist sodann ohne größere Gewalteinwirkung heraus-
lösbar bzw. luxierbar, was für den Patienten im Ver-
gleich zu den bekannten Vorrichtungen und Techni-
ken schonender und angenehmer ist. Folglich ist die
Belastung durch den Eingriff für den Patienten mini-
mal. Des Weiteren ist das umliegende Gewebe durch
die Schutzeinrichtung in idealer Weise vor Verletzun-
gen geschützt. Somit ist das chirurgische Handgerät
besonders einfach in der Handhabung.

[0013] In vorteilhafter Weise umgibt die Schutzein-
richtung den Kopf derart, dass ein von dem Kreisbo-
gen gebildetes Kreissegment eine Segmenthöhe von
2,5 mm bis 3,5 mm, insbesondere 3,1 mm bis 3,4 mm,
vorzugsweise 3,2 mm aufweist. Im Konkreten kann
die Segmenthöhe über eine Einstellschraube einstell-
bar sein, wobei die Schutzeinrichtung über die Ein-
stellschraube radial gegenüber dem Werkzeug ver-
schiebbar ist.

[0014] Dadurch ist sicher gestellt, dass das Werk-
zeug nur so weit in den Knochen eindringt, dass eine
Verletzung des in dem Knocheninneren verlaufenden
Nervs vermieden wird. Dabei kann die Schutzhülle
des Weiteren derart dimensioniert sein, dass der Kopf
in Axialrichtung maximal 15 mm bis 22 mm tief in den
Knochen einbringbar ist, um eine Verletzung der in-
nenliegenden Nerven zu verhindern

[0015] Damit das entnommene Knochenstück zur
Rekonstruktion eines Implantatlagers geeignet ist,
kann die Schutzeinrichtung weiterhin derart dimen-
sioniert sein, dass die Kreissehne des Kreissegments
eine Länge von 8 mm bis 15 mm aufweist.

[0016] In weiter vorteilhafter Weise ist/sind die
Schutzeinrichtung und/oder das Werkzeug lösbar mit
dem Handgerät verbunden. Bei dem Handgerät kann
es sich dabei um ein gängiges Winkelstück oder
Handstück handeln, wie es von Zahnärzten bzw.
Dentalchirurgen verwendet wird. Die Schutzeinrich-
tung kann an das Handgerät über eine Steckverbin-

dung, eine Schraubverbindung oder eine Bajonett-
verbindung fixierbar sein. Ferner kann die Schutz-
einrichtung in Umfangsrichtung drehbar ausgebildet
sein, um eine Anpassung an die Entnahmestelle des
Knochens zu ermöglichen. Im Konkreten kann das
Werkzeug in das Handgerät einspannbar sein.

[0017] Das Werkzeug kann einen Anschlussbereich
zum Verbinden mit einem Handgerät, bspw. einem
zahnärztlichen Winkelstück oder Handstück aufwei-
sen. Des Weiteren kann an dem distalen Rand des
Kopfes eine raue Oberfläche anstatt der bei bekann-
ten Vorrichtungen verwendeten Zähne ausgebildet
sein. Die raue Oberfläche kann zumindest einen Teil
des Wirkbereichs bilden.

[0018] Um ein Verkanten und dadurch bedingtes Ab-
rutschen zu verhindern bzw. ein „ruckelfreies“, wei-
ches Eindringen des Werkzeugs in den Knochen zu
gewährleisten, kann zumindest an der an den dista-
len Rand angrenzenden inneren und/oder äußeren
Wandung des Kopfes eine raue Oberfläche ausgebil-
det sein, die einen Teil des Wirkbereichs bildet. Da-
durch ist es dem Operateur möglich, eine Richtungs-
änderung der Bewegung des Werkzeugs innerhalb
des Knochens vorzunehmen.

[0019] In vorteilhafter Weise ist die raue Oberfläche
mechanisch, elektroerosiv oder durch Ätzen erzeugt.
Des Weiteren ist denkbar, dass die raue Oberflä-
che durch eine Beschichtung mit Diamantkörner oder
Korrundkörnern realisiert ist. Im Konkreten kann es
sich bei dem Werkzeug um ein Werkzeug aus Me-
tall, beispielsweise Edelstahl handeln, wobei die raue
Oberfläche mechanisch, elektroerosiv, durch Ätzen
oder durch eine Beschichtung mit Diamantkörnern
oder Korrundkörnern realisiert ist. Insbesondere Dia-
mantkörner bieten aufgrund ihrer Härte die Möglich-
keit einer besonders schonenden und schnellen Be-
arbeitung des Knochens.

[0020] Zur Vereinfachung der Handhabung des
Werkzeugs kann an der äußeren Wandung des Kop-
fes eine Markierung zur Visualisierung der Eindring-
tiefe des Kopfes in den Knochen ausgebildet sein.
Dies bietet dem Operateur eine einfache Möglich-
keit, die Eindringtiefe zu kontrollieren und somit die
Verletzung von in dem Knochen liegenden Nerven
zu vermeiden. Dabei ist des Weiteren denkbar, dass
an dem Kopf eine Eindringsperre ausgebildet ist, um
ein zu tiefes Eindringen des Werkzeugs in den Kno-
chen zu vermeiden. Diese konstruktive Maßnahme
dient ebenfalls dem Schutz der innerhalb des Kno-
chens verlaufenden Nerven. Insbesondere kann die
Eindringsperre als an der inneren und/oder äuße-
ren Wandung des Kopfes angeordneter Vorsprung
realisiert sein. Zur Beaufschlagung des Werkzeugs
und/oder der Entnahmestelle mit einem Kühlmedium
– bspw. einer NaCl-Lösung – kann an dem Werk-
zeug mindestens eine Austrittsöffnung ausgebildet
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sein, wobei die Austrittsöffnung mit einem in dem
Werkzeug verlaufenden Kanal in Strömungsverbin-
dung steht.

[0021] Eine besonders schonende Bearbeitung des
Knochens ist möglich, wenn die Wandung des Kop-
fes eine Dicke von 0,25 mm bis 1,75 mm, insbeson-
dere von 0,75 mm bis 1,5 mm aufweist. Als beson-
ders vorteilhaft hat sich dabei eine Dicke von 1 mm
erwiesen, bei der die Wandung des Kopfes die benö-
tigte Stabilität aufweist und dabei eine möglichst dün-
ne Ausgestaltung realisiert ist, welche den Knochen
schonend zu bearbeiten.

[0022] Des Weiteren ist denkbar, dass der dista-
le Rand des Kopfes einen konvexen, insbesondere
runden oder ovalen, Querschnitt aufweist. Eine sol-
che Geometrie ermöglicht ein besonders „weiches“
Eindringen des Werkzeugs in den Knochen. Alter-
nativ kann der distale Rand des Kopfes einen ecki-
gen, insbesondere dreieckigen, Querschnitt aufwei-
sen, wodurch auch extrem harte Knochenschichten
sehr schonend bearbeitet werden können.

[0023] In weiter vorteilhafter Weise kann der Innen-
durchmesser des Kopfes 60 mm bis 200 mm betra-
gen. Ein entsprechend großer Kopf bietet somit die
Möglichkeit, dass sich Knochenstücke mit der benö-
tigten Dimensionierung aus dem Knochen entneh-
men lassen. Alternativ oder zusätzlich kann der Kopf
in axialer Richtung eine Länge von 10 mm bis 23 mm,
insbesondere 12 mm bis 18 mm, vorzugsweise 15
mm aufweisen. Auch durch dieses Merkmal ist ge-
währleistet, dass das zu entnehmende Knochenstück
die benötigte Größe aufweist, um als Fundament zur
Implantatsetzung zu dienen.

[0024] Die Wandung des Kopfes kann zumindest im
Bereich der rauen Oberfläche durchgehend massiv
ausgebildet sein, so dass die den Wirkbereich bil-
dende raue Oberfläche maximal ist. Ferner kann die
Wandung des Kopfes zumindest im Bereich der rau-
en Oberfläche oder über den gesamten hohlzylin-
derförmigen Bereich hinweg Ausnehmungen aufwei-
sen. Die Ausnehmungen können dabei beispielswei-
se oval ausgebildet sein. Durch die Ausnehmungen
wird eine Überhitzung der Entnahmestelle bzw. des
Werkzeugs vermieden.

[0025] Um eine möglichst klein dimensionierte
Schutzeinrichtung zu realisieren, die umliegen-
des Weichgewebe vor dem rotierenden Werkzeug
schützt, kann die Schutzeinrichtung zumindest be-
reichsweise zylinderförmig ausgebildet sein. In idea-
ler Weise ist die Schutzeinrichtung im Bereich des
hohlzylinderförmigen Kopfes zylinderförmig ausgebil-
det.

[0026] Zur weiteren Verbesserung der Handhabbar-
keit und zur Vermeidung von Verletzungen des um-

liegenden Gewebes kann an dem freien Ende der
Schutzeinrichtung ein sich radial nach innen erstre-
ckender Vorsprung ausgebildet sein. Dadurch ist der
distale Rand des Kopfes nicht nur in Umfangsrichtung
von der Schutzeinrichtung umgeben, sondern auch
radial bzw. axial. Der Vorsprung kann dabei derart
ausgebildet sein, dass der distale Rand des Kopfes
von einer Art Kragen umschlossen ist. Somit kann ein
Teil des Vorsprungs auch radial innerhalb des Kop-
fes verlaufen.

[0027] Weiterhin kann an dem freien Ende der
Schutzeinrichtung ein radial über das freie Ende hin-
weg verlaufender, vorzugsweise runder, Steg ausge-
bildet sein. Durch den Steg ist ein Tiefenschutz reali-
siert, der ein zu tiefes Eindringen des Werkzeugs in
den Knochen verhindert. Alternativ kann die Schutz-
einrichtung am freien Ende geschlossen sein.

[0028] In besonders vorteilhafter Weise kann an
der Schutzeinrichtung zumindest eine Austrittöffnung
angeordnet sein, wobei die Austrittsöffnung mit ei-
nem in der Schutzeinrichtung verlaufenden Kanal in
Strömungsverbindung steht, um das Werkzeug, den
Wirkbereich und/oder die Eingriffsstelle mit einem
Kühlmedium zu beaufschlagen. Dabei ist denkbar,
dass die Austrittsöffnung mit mehreren Kanälen in
Strömungsverbindung steht und/oder dass mehrere
Austrittsöffnungen vorgesehen sind. Bei dem Kühl-
medium kann es sich beispielsweise um eine Na-
Cl-Lösung handeln. Des Weiteren kann die Austritts-
öffnung derart als Düse ausgebildet sein, dass das
Kühlmedium weitflächig ausgetragen wird oder nahe-
zu punktuell austritt.

[0029] Um dem Operateur eine gute Sicht auf die
Eingriffsstelle zu ermöglichen, kann die Schutzein-
richtung in Umfangsrichtung nebeneinander ange-
ordnete Öffnungen aufweisen. Im Konkreten kön-
nen die Öffnungen oval ausgebildet sein. Alterna-
tiv oder zusätzlich kann die Schutzeinrichtung aus
einem durchsichtigen Material, vorzugweise Kunst-
stoff, hergestellt sein. Zur Vereinfachung der Hand-
habung ist es möglich, an der äußeren Wandung der
Schutzeinrichtung Tiefenmarkierungen anzubringen.

[0030] In ganz besonders vorteilhafter Weise kann
an der Schutzeinrichtung ein sich in Axialrichtung er-
streckendes Führungselement angeordnet sein. Das
Führungselement dient zum leichteren Einführen der
Vorrichtung in die „Tasche“ zwischen Knochen und
Weichgewebe. Das Führungselement kann an dem
von dem Handgriff entfernten Ende gebogen ausge-
bildet sein, um ein besonders leichtes Einbringen in
die „Tasche“ zu gewährleisten.

[0031] Die zugrundeliegende Aufgabe ist des Wei-
teren durch eine Schutzeinrichtung nach Anspruch
10 gelöst. Danach ist eine Schutzeinrichtung mit ei-
nem Verbindungselement zur lösbaren Befestigung
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an einem chirurgischen Handgerät, insbesondere zur
Anwendung in der Oralchirurgie, wobei die Schutz-
einrichtung im mit dem Handgerät verbundenen Zu-
stand einen distalen Rand eines mit dem chirurgi-
schen Handgerät verbundenen Werkzeugs teilwei-
se umgibt und sich in Axialrichtung teilweise über
den distalen Rand hinweg erstreckt, so dass lediglich
ein Kreisbogen des distalen Randes als Wirkbereich,
insbesondere zur spanenden Bearbeitung von Kno-
chen, dient, beansprucht.

[0032] Die Schutzeinrichtung kann gemäß der in den
Ansprüche 1 bis 9 beschriebenen Schutzeinrichtung
ausgestaltet sein und die voranstehend in Bezug auf
diese Schutzeinrichtung genannten Merkmale und
Vorteile aufweisen. Des Weiteren kann die Schutz-
einrichtung gemäß Anspruch 10 sämtliche Merkma-
le der in der nachfolgenden Figurenbeschreibung be-
schriebenen Schutzeinrichtung aufweisen.

[0033] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Wei-
se auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einer-
seits auf die dem Anspruch 1 nachgeordneten An-
sprüche und andererseits auf die nachfolgende Er-
läuterung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Er-
findung anhand der Zeichnung zu verweisen. In Ver-
bindung mit der Erläuterung der bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung
werden auch im Allgemeinen bevorzugte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Lehre erläutert. In
der Zeichnung zeigen

[0034] Fig. 1 in einer schematischen, perspekti-
vischen Darstellung ein Ausführungsbeispiel einer
Schutzeinrichtung sowie eines Werkzeugs eines er-
findungsgemäßen chirurgischen Handgeräts,

[0035] Fig. 2 in einer schematischen, frontalen Dar-
stellung das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1,

[0036] Fig. 3 in einer schematischen, geschnittenen
Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
Schutzeinrichtung sowie eines Werkzeugs eines er-
findungsgemäßen chirurgischen Handgeräts,

[0037] Fig. 4 in einer schematischen, perspektivi-
schen Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Schutzeinrichtung,

[0038] Fig. 5 in einer schematischen, perspektivi-
schen Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Schutzeinrichtung,

[0039] Fig. 6 in einer schematischen, perspektivi-
schen Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Schutzeinrichtung,

[0040] Fig. 7 in einer schematischen, perspekti-
vischen Darstellung ein Ausführungsbeispiel des
Werkzeugs einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,

[0041] Fig. 8 in einer schematischen Darstellung ein
weiteres Ausführungsbeispiel des Querschnitts des
distalen Rands eines Werkzeugs einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung, und

[0042] Fig. 9 in einer schematischen Darstellung ein
weiteres Ausführungsbeispiel des Querschnitts des
distalen Rands eines Werkzeugs einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung.

[0043] Fig. 1 zeigt in einer schematischen, perspek-
tivischen Darstellung ein Ausführungsbeispiel einer
Schutzeinrichtung 1 sowie eines Werkzeugs 2 eines
erfindungsgemäßen chirurgischen Handgeräts. Zur
Vereinfachung der Darstellung ist in Fig. 1 sowie den
nachfolgenden Figuren auf die Darstellung des Hand-
geräts, d. h. des Winkelstücks bzw. Handstücks, an
dem die Schutzeinrichtung 1 und das Werkzeug 2
festgelegt sind, nicht gezeigt.

[0044] Aus Fig. 1 ist ersichtlich, dass das Werkzeug
2 als Hohlzylinder ausgebildet ist, wobei an dem dis-
talen Rand 3 des Kopfes 4 ein Wirkbereich 5 zur
spanenden Bearbeitung von Knochen angeordnet ist.
Im hier dargestellten Ausführungsbeispiel ist der dis-
tale Rand 4 flach ausgebildet und weist eine raue
Oberfläche auf, nämlich eine sogenannte Diamantie-
rung. Die Schutzeinrichtung 1 umgibt den distalen
Rand 3 des Werkzeugs 2 teilweise und erstreckt sich
in Axialrichtung teilweise über den distalen Rand 3
hinweg. Dadurch ist lediglich ein Kreisbogen 6 von
der Schutzeinrichtung 1 freigegeben, so dass die-
ser als Wirkbereich 5 zur Bearbeitung des Knochens
dient. Des Weiteren geht aus Fig. 1 hervor, dass
die Schutzeinrichtung 1 und das Werkzeug 2 bzw.
der Kopf 4 des Werkzeugs 2 zylinderförmig ausge-
bildet sind. Ferner kann die Schutzeinrichtung 1 in
Umgangsrichtung nebeneinander angeordnete, bei-
spielsweise ovale, Öffnungen aufweisen. Diese sind
zur Vereinfachung in Fig. 1 und den nachfolgenden
Figuren nicht dargestellt.

[0045] Fig. 2 zeigt in einer schematischen, frontalen
Darstellung das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1.
Dabei ist nochmals deutlich zu erkennen, dass die
Schutzeinrichtung 1 den Kopf 4 des Werkzeugs 2
derart umgibt, dass lediglich ein Kreisbogen 6 des
distalen Randes 3 als Wirkbereich 5 dient. Mit die-
sem Kreisbogen 6 kann der Operateur ein etwa halb-
mondförmiges Knochenstück aus dem Knochen her-
ausschälen.

[0046] Fig. 3 zeigt in einer schematischen, geschnit-
tenen Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Schutzeinrichtung 1 sowie eines Werkzeugs
2 eines erfindungsgemäßen chirurgischen Handge-
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räts. Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 ent-
spricht dem Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 1
und Fig. 2, wobei zusätzlich ein sich in Axialrich-
tung erstreckendes Führungselement 7 angeordnet
ist. Das Führungselement 7 dient zur leichteren Ein-
führung in die Tasche zwischen Weichgewebe und
Knochen. Dabei kann das Führungselement 7 aus
dem gleichen Material wie die Schutzeinrichtung her-
gestellt und insbesondere als integraler Bestandteil
der Schutzeinrichtung 1 ausgebildet sein.

[0047] Fig. 4 zeigt in einer schematischen, perspek-
tivischen Darstellung ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Schutzeinrichtung.
Zur Vereinfachung der Darstellung ist in Fig. 4 sowie
den Fig. 5 und Fig. 6 das rotierbare Werkzeug 2 nicht
dargestellt. Im Unterschied zu der in den Fig. 1 bis
Fig. 3 gezeigten Schutzeinrichtung 1 ist an dem frei-
en Ende 8 der Schutzeinrichtung ein radial über das
freie Ende 8 hinweg verlaufender Steg 9 ausgebildet.
Der Steg 9 dient dazu, ein zu tiefes Eindringen des
Werkzeugs 2 in den Knochen zu verhindern.

[0048] Fig. 5 zeigt in einer schematischen, perspek-
tivischen Darstellung ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Schutzeinrichtung 1.
Die Schutzeinrichtung 1 entspricht der Schutzeinrich-
tung 1 gemäß Fig. 4 wobei an Stelle eines Stegs 9
das freie Ende 8 der Schutzeinrichtung 1 komplett
verschlossen ist.

[0049] Fig. 6 zeigt in einer schematischen, perspek-
tivischen Darstellung ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Schutzeinrichtung 1.
An dem freien Ende 8 der Schutzeinrichtung 1 ist ein
sich radial nach innen erstreckender Vorsprung 10
ausgebildet. Der Vorsprung 10 hat in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel die Form eines Kragens, erstreckt sich
nämlich nicht nur radial nach innen, sondern auch
axial in Richtung des Werkzeugs 2, so dass der dis-
tale Rand 3 des Kopfes 4 von dem Vorsprung 10
umschlossen ist. Durch diese konstruktive Maßnah-
me ist der Kopf 4 des Werkzeugs 2 sowohl radial
als auch axial bzw. in Umfangsrichtung umschlossen
und somit das umgebende Weichgebe vor Verletzun-
gen geschützt. Dabei sei ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass der Vorsprung 10 auch derart ausgebil-
det sein kann, dass er sich lediglich radial nach innen
erstreckt und somit den distalen Rand 3 des Werk-
zeugs 2 in Axialrichtung abdeckt.

[0050] Fig. 7 zeigt in einer schematischen, perspek-
tivischen Darstellung ein Ausführungsbeispiel des
Werkzeugs 2 einer erfindungsgemäßen Vorrichtung.
Das Werkzeug 2 umfasst einen Anschlussbereich
11 zum Verbinden mit einem hier nicht dargestell-
ten Handgerät. Bei dem Handgerät kann es sich bei-
spielsweise um ein gängiges Winkelstück oder Hand-
stück handeln, welches das Werkzeug 2 in Rotation
versetzt.

[0051] Das Werkzeug 2 weist des Weiteren einen
hohlzylinderförmigen Kopf 4 auf. An dem distalen
Rand 3 des Kopfes 2 ist eine raue Oberfläche 12 aus-
gebildet, die einen Teil des Wirkbereichs 5 bildet. Im
hier dargestellten Ausführungsbeispiel ist an der in-
neren Wandung 13 und der äußeren Wandung 14
eine raue Oberfläche 12 – beispielsweise eine Be-
schichtung mit Diamantkörner oder Korundkörnern –
ausgebildet. Die Ausdehnung der rauen Oberfläche
12 auf der inneren Wandung 13 und der äußeren
Wandung 14 ist jeweils durch eine gestrichelte Linie
dargestellt. Jedoch ist denkbar, dass die gesamte in-
nere Wandung 13 und/oder äußere Wandung 14 mit
einer rauen Oberfläche 12 ausgebildet ist. Der Wirk-
bereich 5 ist insgesamt durch die raue Oberfläche 12
an dem distalen Rand 3, der inneren Wandung 13
und der äußeren Wandung 14 gebildet.

[0052] Auf der äußeren Wandung 14 ist des Weite-
ren eine Markierung 15 zur Visualisierung der Ein-
dringtiefe des Kopfes 4 in den Knochen ausgebildet.

[0053] Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7 ist der
distale Rand 3 flach ausgebildet, d. h. weist einen fla-
chen bzw. geraden Querschnitt auf.

[0054] Fig. 8 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung ein weiteres Ausführungsbeispiel des Quer-
schnitts des distalen Rands 3 eines Werkzeugs 2
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung. Der distale
Rand 3 hat gemäß Fig. 8 einen konvexen, nämlich
ovalen Querschnitt. Diese Konstruktion zeichnet sich
durch ein besonders leichtes Eindringen des distalen
Rands 3 in den Knochen aus. Des Weiteren sind in
Fig. 8 sowohl die innere Wandung 13 als auch die
äußere Wandung 14 und der distale Rand 3 mit einer
rauen Oberfläche 12 versehen. Jedoch kann lediglich
der distale Rand 3 oder der distale Rand 3 und die
innere Wandung 13 oder der distale Rand 3 und die
äußere Wandung 14 mit einer rauen Oberfläche 12
ausgebildet sein.

[0055] Fig. 9 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung ein weiteres Ausführungsbeispiel des Quer-
schnitts des distalen Rands 3 eines Werkzeugs 2 ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung. Im Gegensatz
zu den in den Fig. 7 und Fig. 8 dargestellten Aus-
führungsbeispielen ist der Querschnitt des distalen
Rands 3 in Fig. 9 eckig ausgebildet, weist nämlich
einen Winkel 16 auf. An dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass der Übergang zwischen dem distalen
Rand 3 und der inneren Wandung 13 bzw. der äuße-
ren Wandung 14 wie in Fig. 9 dargestellt eckig aus-
gestaltet sein kann. Des Weiteren kann dieser Über-
gang auch abgerundet realisiert sein. Des Weiteren
sind in Fig. 9 sowohl die innere Wandung 13 als auch
die äußere Wandung 14 und der distale Rand 3 mit
einer rauen Oberfläche 12 versehen. Jedoch kann le-
diglich der distale Rand 3 oder der distale Rand 3 und
die innere Wandung 13 oder der distale Rand 3 und
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die äußere Wandung 14 mit einer rauen Oberfläche
12 ausgebildet sein.

[0056] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestal-
tungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird zur
Vermeidung von Wiederholungen auf den allgemei-
nen Teil der Beschreibung sowie auf die beigefügten
Ansprüche verwiesen.

[0057] Schließlich sei ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die voranstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der erfindungsgemäßen Vorrichtung
lediglich zur Erörterung der beanspruchten Lehre die-
nen, diese jedoch nicht auf die Ausführungsbeispiele
einschränken.

Bezugszeichenliste

1 Schutzeinrichtung
2 Werkzeug
3 distale Rand
4 Kopf
5 Wirkbereich
6 Kreisbogen
7 Führungselement
8 freies Ende
9 Steg
10 Vorsprung
11 Anschlussbereich
12 raue Oberfläche
13 innere Wandung
14 äußere Wandung
15 Markierung
16 Winkel

Patentansprüche

1.   Chirurgisches Handgerät, insbesondere zur An-
wendung in der Oralchirurgie, mit einem rotierbaren
Werkzeug (2), wobei ein Kopf (4) des Werkzeugs
(2) als Hohlzylinder ausgebildet ist und wobei an ei-
nem distalen Rand (3) des Kopfes (4) ein Wirkbereich
(5), insbesondere zur spanenden Bearbeitung von
Knochen, angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Schutzeinrichtung (1) angeordnet ist, die
den distalen Rand (3) des Werkzeugs (2) teilweise
umgibt und sich in Axialrichtung teilweise über den
distalen Rand (3) hinweg erstreckt, so dass lediglich
ein Kreisbogen (6) des distalen Randes (3) als Wirk-
bereich (5) dient.

2.   Chirurgisches Handgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schutzeinrichtung
(1) den Kopf (4) derart umgibt, dass ein von dem
Kreisbogen (6) gebildetes Kreissegment eine Seg-
menthöhe von 2,5 mm bis 3,5 mm, insbesondere 3,1
mm bis 3,4 mm, vorzugsweise 3,2 mm, aufweist.

3.  Chirurgisches Handgerät nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutzein-

richtung (1) und/oder das Werkzeug (2) lösbar mit
dem Handgerät verbunden ist/sind.

4.   Chirurgisches Handgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzeinrichtung (1) zumindest bereichsweise zylin-
derförmig ausgebildet ist.

5.   Chirurgisches Handgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem freien Ende (8) der Schutzeinrichtung (1) ein
sich radial nach innen erstreckender Vorsprung (10)
ausgebildet ist.

6.   Chirurgisches Handgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem freien Ende (8) der Schutzeinrichtung (1) ein ra-
dial über das freie Ende (8) verlaufender, vorzugswei-
ser runder, Steg (9) ausgebildet ist.

7.   Chirurgisches Handgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass an
der Schutzeinrichtung (1) zumindest eine Austritts-
öffnung angeordnet ist, wobei die Austrittsöffnung in
Strömungsverbindung mit einem in der Schutzein-
richtung (1) verlaufenden Kanal steht, um das Werk-
zeug (2) mit einem Kühlmedium zu beaufschlagen.

8.   Chirurgisches Handgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schutzeinrichtung (1) in Umfangsrichtung nebenein-
ander angeordnete, vorzugsweise ovale, Öffnungen
aufweist.

9.   Chirurgisches Handgerät nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass an
der Schutzeinrichtung (1) ein sich in Axialrichtung er-
streckendes Führungselement (7) ausgebildet ist.

10.  Schutzeinrichtung (1) mit einem Verbindungs-
element zur lösbaren Befestigung an einem chirur-
gischen Handgerät, insbesondere zur Anwendung in
der Oralchirurgie, wobei die Schutzeinrichtung (1) im
mit dem Handgerät verbundenen Zustand einen dis-
talen Rand (3) eines mit dem chirurgischen Handge-
rät verbundenen Werkzeugs (2) teilweise umgibt und
sich in Axialrichtung teilweise über den distalen Rand
(3) hinweg erstreckt, so dass lediglich ein Kreisbo-
gen (6) des distalen Randes (3) als Wirkbereich (5),
insbesondere zur spanenden Bearbeitung von Kno-
chen, dient.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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